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l. Verwaltung im Allgemeinen.

l.
a. Beamte.

Verzeichniß der Landvögte und Landschreibcr.
I. Landvögte.

1«17. Glarus.
Zürich.

1«2I. Lucern.
1«23. Uri.
1«2S. Schwhz.

ndvögie-

Hans Thomas Wichser.

Heinrich Bräm.

Heinrich Cloos.

Sebastian Heinrich Kuon.

Paulus Ceberg.
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14M7.
I <!3!>.

Kit!.
I«Ü3.
I<i'l7.

IUI«.

KiL!>.
1«S7.
1<»^7.

Zug.
Glarus.
Zürich.
Lucern.
Uri.
Schwhz.
Unterwalden.
Zug-
Glarus.
Zürich.

Peter Trinkler.
Kaspar Küechliu.
Hans Ludwig Schneeberger.
Jacob Bircher.
Peter Furrer.
Michael Schreiber.
Johann Melchior Leu.
Jacob An der Matt.
Peter Bluiner.
Hans Konrad Werdmüller.

/

2. Lcmdschreibcr.

Johann Knab von Lucern.
Beat Zurlauben von Zug.
Niklaus Holdermcher von Luceril.

Beat Jakob Zurlauben von Zug.

1. Landvögte.

Art. 2. (1618.) Dem neuen Landvogt von Glarus soll kraft ergangeilen Abschieds die ^ ^
zu Bremgarten nicht gestattet werden. Absch. 8. b. 3» (1628.) Den Seckelmeister Peter Trinkt^^.
Raths zu Zug, neuerwühlten Landvogt iil die Freicil Aeinter, hat man zu der Verwaltungdaseid ^
und angenommen und ihm aus allerlei Ursachen für dießmal dem Ort Zug und seinem Vater, ^
Mitgesandten, zu besondern Ehren den Practiciercid erlassen. In Zukunft soll aber die gemachte

nicht allein pünktlich beobachtet, sondern auch etilem jeden Erwühlten gleich in den Landsgemei»d^^
bei den Besatzungen der Practiciercid vorgelesen und streng darob gehalten werden. — Lucern, ^
viele schwere Klagen wegen des Practicierens zugekommen sind, willigt nicht ein und nimmt die Sa
seinen Abschied. Absch. 470. k. (1634.) Gregorius Wiederkehr nebst Einigen von Wohle» ^
den katholischen Gesandten einige Beschwerdengegen den Landvogt Ludwig Schneeberger von Z»^^>!
und bitten um Hülfe. Da den Herren und Obern schon von früher her das Verfahren des
den Uilterthanen gegenüber als ein solches bekannt ist, das mit den ordentlichenRechten, dein alte» ^
und Herkommen nicht übereinstimmt, so wird für gut erachtet, an Zürich zu schreiben, es möchte
anhalten, dem Rechte und dem alteil Brauche gemäß zu handeln. Absch. 708. k. 3. (1639.)
Klagen der Untcrthanen gegen die Amtleute zu erörtern, wird dein Vorschlage Zürichs, einen Tag l ^
nach der Tagsatzungvon Baden anzusetzen aä röldrsnäuin genommen. Absch. 892. s. ^ ^
Die Ausschüsse der Freien Aemter legen etliche namhafte Bcschwerdepunktcwider den Landvogt »K̂-)

dsch^.
Landschreiber vor und bitteil unterthünig um Abhülfe. Es wird deßhalb auf den 3. Mai (»-
Conferenz nach Bremgarten angesetzt. Die Beschwerden werdeil dem Landvogt und dem La»
mitgetheilt und ihnen angezeigt, daß sie ihre Verantwortung auch schriftlich eingebeil möchte»- ^
893. ö. 7. (1639.) In Gegenwart von Laildvogt und Landschreibersowie einer großen Z"' „
thanen aus den Freien Aemtern werden die zu Baden eingelegten Beschwerdepunkte verlesen, deßgl"
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Breii^^ ^^^utwortung von Landvogt und Landschreiber, und verschiedene durch den Stadtschreiber von
widcr^^" Beschwerde eingeholte Kundschaften. — Die Unterthanen erklären hierauf, sie hätten
Und A ^ ^ lind Landschreiber nicht klagen, sondern nur berichten wollen, was früher in dein Einen
alte» Brauch gewesen und wie es hingegen seit einiger Zeit ergangen sei. Man möchte sie bei den
Amtleuw"^^" Bräuchen schirmen und in den begehrten Punkten ihnen willfahren. — Weil die
Lucern ^ angegriffen worden sind, so ladet man die neun Männer, welche diese Sache zuerst zu
^oh»t sodann die dreizehn, welche den Zusammenkünftenzu Wohlenschwylund Boßwyl beige¬
be die^i ^ ^ Brcmgarten eingcfundeil, vor, um zu vernehmen, wie Alles hergegangen sei,
gibt ^ "Alfter seien, und wessen sie sich über die Amtleute zu beklagen haben, worauf jeder Bericht
Unteres," alsdann, während Landammann Zurlauben, dessen Sohn (der Landschreiber) bei der Sache
und stritt, dieselbe in reife Erwägung und findet, weil durch längern Proceß große Verwirrung
schreiöer kMchcn könnte, der Handel werde am besten gütlich beigelegt, Landvogt und Land-
die ^ ^ genügend verantworten, sollen im Namen der Obrigkeiten für entschuldigt'gehalten und
gleiche,,^ keiner Weise nachtheilig sein. Den Unterthanen wird befohlen, sich künftig der-
^ade» ^"^"uen zu enthalten und allfällige Beschwerden gegen die Amtleute auf der Jahrrechnungzu
suemit ^ ^"dern Tagleistungenanzubringen. Falls künftig dergleichen heimliche Zusammenkünfte, die
diejenia""^^^ gehalten werden sollten, wird ernstliche Strafe eintreten. Die Kosten sollen
89?. ^ ^'"einden und Unterthanen tragen, welche sich bei dieser Jnformalität bctheiligt haben. Absch.

' (1639.) S. Art. 345. 4. 5. 7. 8. 22.

22. Landschreibcr.

Uuch sk628.) Die Gläubiger des verstorbenenLandschreibersJohann Knab werden zum Recht
Achten luv dessen Erben seßhaft sind. Absch. 27. o. kv. (2629.) Jeder Gesandte wird
^ichehenez^ ^ Landschreiber, Beat Zurlauben und Niklaus Holdermeher, auf
^ der ez B»lprechender Landschreibereihalber verglichen, und daß man diesen Vergleich confirmiert habe
^kunnicii derselbe werde den Obrigkeiten auch belieben. Diese werden beförderlich Lucern ihre

ander,n^r>^ lassen, daß, falls über kurz oder lang, es sei durch Absterben, Resignation oder
^hnen Holdermeher die Landschreibereiwieder ledig würde, selbige einem von Zurlaubens
Absch gualificiert sein möchte, zugestellt und dem Orte Zug nicht entzogen werden solle.

b. Rechmmgssachen.

Amts ! r e ch n u n g e n.
Einnahmen. Ausgaben.

Pfd. Sch. Den. Pfd. Sch. Den.

2595 9 — 1892 15 —

2540 15 — 2211 11 —

^«21- 2049 7 3 2303 2 —

1«22—1«23. 3993 10 — 2618 9-/, —

1«23— 2837 19 — 2472 4 —

I«2»—1«2». 2821 9 — 2126 9 —

21S
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Einnahmen. Ausgaben.
Psd. Sch.

Den.
Pfd. Sch.

Den.

132S—1323. 2389 13
—

2051 19
—

1323—1327. 7052 4 —
3017 4

—

1327—1328. 5400 25(?) 6 4051 18

1328—1323. 5805 14 —
4726 18

—

1332—1333. 4494 15
—

3514 14
—

1333-1334. 3964 8
—

3556 11
—

1334—1333. 6160 18 — 3996 16
—

1333-1333. 6103 16
—

4508 2 —

1333—1337. 7901 17
—

3663 11
—

1337-1338. 3976 15
—

3941 15 —

1338—1333. 8027 — —
5963 11

—

1333 1343. 5520 10
— 4303 4

—

1343—1341. 6059 32(?)
— 5483 24(?)

—

1341—1342. 4560 1
—

4715 2
—

1342-1343. 8136 9
—

5991 10
—

1343-1344. 4258 6
—

4167 4
—

1344-1343. 5819 6
—

3684 18
—

1343—1343. 3978 16
—

3774 9 —

1343—1347. 4899 7 — 4301 10 —

1347—1348. 4187 9 3548 6

Ueberdieß noch Einnahmenan Früchten.
Aus dem eidgenössischen Archiv in Aarau entnommen; die Rechnungen aus vier Jahren fehlen.

Art. 12. (1635.) Abermals hat man in der Rechnung viele unnütze Kosten und Ausgaben,
den Obrigkeiten zur Last fallen, anhören müssen und nothwendig gefunden, mich in vielen andern
Verbesserung einzuführen. Es wird deßhalb verordnet, daß die Herren Seckelmeister Salomon ,
Schultheiß Ludwig Schumacher, LandammannJohann Sebastian Abyberg und Ammann Beat Zurla" ^
sammt dem neuen und dem alten Landvogt sich beförderlichin das Land begeben und die Sache a»
Hand nehmen sollen. Absch. 745. i. 13. (1644.) Der Landvogt berichtet bei Ablegung seiner ^e^"^
daß über die Mahlzeiten bei den Gerichten große Kosten ergehen. — Es wird ihm befohlen, davon se
als möglich abzuschneiden, bis deßhalb eine andere Ordnung gemacht werden könne. Absch. 1041. es-

o. Landvogteireform.

Art. 14. (1610.) In jeder Gemeinde der Freien Aemter bestehen verschiedeile unnütze und
lässige Bräuche und Satzungen. Auf einem gelegenen Tag zu Zürich soll eine Botschaft die Satz"
Rechte und Gewahrsame einsehen und, was unbillig ist, abschaffen.Absch. 77.x. 13. (1619.) 3"^
treff der Reformation der Rechte und Mißbräuche kann man sich auf erster eidgenössischer Tagsatzu»ll^^
die Anzahl der Gesandtenund den Ort der Zusammenkunft vergleichen. Absch. 83. I. 13. ^ ^
Abermals wird berichtet, was für große Unordnungenin den Freien Aemtern zu verbessern seien-
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^gcben Langvogt sollen sich bei erster Gelegenheit mit dem Landschreiber in die Freien Aemter

uonnn" ^ür sorgen, daß alle Unordnungen abgeschafft und überflüssige Kosten den Obrigkeiten abgc-

reiße/"^^"' Absch. 187. 1. I?» (1626.) Weil in den Freien Aemtern vielfältige Mißbräuche ein-

kathvl'^"^"" Amtleute zu viel beziehen und unnütz verbrauchen, so wird von den Gesandten der fünf

Ut. zwei verordneten Herren aufgetragen, solcher Unordnung zu steuern. Absch. 392. b.

^^gans ^ ^ Befehl der Obrigkeiten in der Grafschaft Baden, im Thurgau und der Grafschaft

^uacht > Ordnungen und Modekationen zu Abstellung von mancherlei daselbst eingerissenen Mißbräuchen

Clooz vo^^" ^ erachtet man für nothwendig, daß Seckelmeister Bräm von Zürich und Schultheiß

sehl „a^"^rn, welche vor zwei Jahren hiefür in die Freien Aemter verordnet worden sind, ihrem Bc-

Mod Sache beförderlich an die Hand nehmen. Absch. 393. ä. IS. (1627.) Damit

^schehe,,^^" ^r Reformation in «den Freien Aemtern, wie in den übrigen deutschen Vogteien bereits

von st,- bic Hand genommen werde, verordnet man dazu folgende Herren: Seckelmeister Bräm

^Ucern de/ ^^^heiß ^^os ^on Lucern oder es wird, wenn derselbe Gesundheitshalber verhindert wäre,
»en. m/j", L""dvogt Sebastian Heinrich Kuon von Uri und Landvogt Paulus Ceberg von Schwyz abord-

"^'Uhcüden ^ (1629.) Weil die früher beschlossene Reformation in den gemeinen Bogteien

Absch. 435. es . . -
o""^lben, die Freien Aemter ausgenommen, ausgeführt worden ist, so werden Bürgermeister Bräm von

und Seckelmeister Schumacher von Lucern beauftragt, sich beförderlich dahin zu begeben, um die

Mißbräuche und Unordnungen abzuschaffen und dafür gute Polizei und Ordnung cingnu,tui,

licbü" ^ die großen Unkosten, welche gar überschwenglich auf die Obrigkeiten gewälzt werden, mog-

Zu vermindern, die Bereinigung des Urbars zu Gnadcnthal an die Hand zu nehmen und den >-pan

der?Zehntens zu Meyenberg, wie auch den mit Oberst Fleckenstein, zu erörtern und der Klage wegen

schlo?^'^" öu Büblikon abzuhelfen. Absch. 508. x. 21. (1630.) Um die schon vor langer Zeit be-

zu b Formation und Abstellung der in den Freien Aemtern eingerissenen Mißbräuche m Ausfuhrung

dem ' tverden Bürgermeister Bräin von Zürich, Bauherr Kircher von Lucern nebst dem alten und

das s'Landvogt und dem Landschreiber beauftragt, beförderlich in die Freien Aemter zu retten und

und n ""Wendige Geschäft in Angriff zu nehmen, auch Anderes, das bis dahin aufgeschoben worden ist

Landi/^" ^gelegt wird, in Ordnung zu bringen. Glarus will dem nicht entgegen sein; wenn aber .en

Qrt" , uachthcilige Neuerungen eingeführt werden sollten, hält es dafür, daß mit solchen bcü» „r or m en

^r 'dcht bei seinen Landvögten möchte angefangen werden. Absch. 536. 1. 22. (16,^. - wir

An,.' "°'w«>d,g -.ach,-,, das, dl- R-s°rma«°n nnd dl- m-hrmals d-r-thschlagt- M°d-ra»°n m W,

lich b-iS-d-rlich» an dl- Hm.» g°»°mn,-n «°-w ES s-ll-n daher dir H..ZU °°-°-du«-u H'»'"
«°lich in di° Fr.i.n A.mt.r d°g.b.n und di-I- Ms°.m-,l°n dornchnnn. bW,

da, d, E» wlrd dir R.i°r,.,atwn I°r dl. FW.» A-m,-. in B-ra.hnng g--°g-u d-m Ur.
z-Z-nam, „ ^ Landwat-, -iini-n, und Elul-wm-n, L-h-ngn»r und „ndr-

? ES 21 2 .22 dch das,..h° w.g.n »lttr-»nd «gm .»2
d»A-nd-rnng-n wt°d.r I°». b-r-inig. ,md nmg-s».i-d-n m

^ b.sahw.!' dich d»>d WS W.r, -» st»-» u»° »-S »» 71« m
-dg-l- "n.u.rn und, was Mir hin>»g.<oi»m.nist, dazu I» Ich.» UN -u -I N - - .-Mm,um B°,°rd-rn„g s.i».r Ich.» langst b-adsichtigt.» Z-hn--nb°r°..«gnng ,n SMS S"»alM.

° "°u d.„ zch„.m. -Z I, d-r 2-n 0-.° Z-h».-» ft«. °-st° b-Is-r -.°t.m,g.n und d-m Md..



1702 Freie Aemter.

einverleiben könne. Weil die Sache schon etliche Jahre aufgeschoben worden ist, soll damit nicht länger ^
bis künftigen Frühling zugewartet und bei dieser Gelegenheit den ausgerotteten Wäldern nachgefors^
werden, von denen künftig den Obrigkeiten ein gewisser Zins gehören soll, falls selbige nicht in je»^
Zehnten gelegen sind. Absch. 804. a. 24. (1637.) In Beziehung auf die Empfahung der Mannlehe^
güter und die Stellung der Träger unterredet man sich über gewisse Artikel; der Abzüge und EinM
wegen gibt man die Erläuterung, daß es bei dem Gegenrechtverbleiben solle; der Ausreutung und
schlagung halber in Hoch- und Fronwäldern läßt man es bei den Abschieden von Baden verbleiben, da»
wenn es zum Fall komme, der Obrigkeit ein Grundzins davon gehören solle. In Bezug auf Strafen
Bußen, übersehene Gelübde und Gebote, auch Unkosten der Bußengerichte wird angeordnet, wie sich ^
Landvogt zu verhalten habe, besonders bei der Buße des Ehebruchs. Ferner werden einzelne Artikel aus?'
stellt über unparteiische Besetzungder Gerichte und Haltung derselben, über die Appellationen, Versetzt
und Aenderung der Güter, Bereinigung aller Zinsen, Zehnten und Lehengüter zu gewissen Jahren, üb^
Verkauf der Bvdenzinselaut alter Abschiede; daß auch kein Landvogt um Sachen, die unter den frühes
Vögten ausgemacht und durch Briefe bestätigt worden sind, ein neues Recht zu erlauben befugt sein s^'
daß für Erbauung neuer Schmieden, Mühlen, Tavernen u. s. w. die Erlaubniß zu geben allein der ^
rigkeit zustehen solle, neben andern Artikeln und Verordnungen mehr, welche die Nothdurft erfordert.

sollen theils in das Urbar, theils in das Lehenbuchzu desto besserer Rachrichtung von Seite der Ainm>^
eingetragen werden. Ibiä. b. 23. (1637.) In Betreff der Jahrmärkte zu Reichensee, deren drei
einem Jahre gehalten werden, und die sehr namhafte sind, die aber den Obrigkeiten bisher nichts eingetwl!
haben, ist fernerm Rachdenkenund Erforschen, wie es mit anderer Orte Jahrmärkten gehalten werde, ^
heimgestellt. Es wird jedoch passend erachtet, daß man füglich von jedem Haupt Vieh, welches auf den ^
getrieben wird, einen Batzen, von dem Schmalvieh einen halben oder einen Schilling, und wenn es verka>
wird, von dem Käufer auch so viel fordern könnte, was jährlich ein nicht Geringes ertragen möchte. Ibi^'
sS. auch Art. 107.^ 2t». (1637.) Es wird von dem Steinbruch zu Meggcnwyl geredet. Ibiä. ä. 6 '
(1637.) Von dem Umgeld sind die Unterthanen vor etwa dreißig Jahren durch die Obrigkeiten bech
worden. Was aber für Mißbräuche und Unordnungen eingeschlichen sind, und was für Beweggründe si
möchten, zum Nutzen der Obrigkeiten und Unterthanen hierin Aenderungen zu treffen, und daß von ^
Amtleuten des Thurgaus und von Baden Gleiches proponiert worden sei, wird jeder Gesandte zu ö"'
berichten. Ibiä. e. 28. (1637.) Weil an den Landgerichten der Uebelthäter bisher das Urtheil

Augen hat anhören müssen, „auch ein besonderer Ausstand um Erkiesung der Tageszeit" erkennt und i»u ^
ehe mail das Landgericht angetreten, von den Richtern das Jmbismal genossen worden ist, tvobei ^
sich leicht „mit dem Wein übersehen mag", so lvird deßhalb auf Gutheißen der Obrigkeiten auch eine
derang „wie zu Baden" getroffen. Ibiä. k. 2tt. (1637.) Wegen Aenderung der Gerichtslcute zu
schwyl, die man aus dem Bernbiet dahin berufen muß, und der daraus entstehendengroßen UnkosU^
gelegentlich durch den Landvogt mit dem Hofmeister von Königsfelden, dem die nieder» Gerichte du>
gehören, gesprochen werden. Ibiä. A. (1637.) In dem Dörflein Eggenwhl hat bisher die ^ ^
schaff dem Landvogt der Freien Aemter zugehört; auch sind von demselbenalle strafbaren Sache» " ^
das Malefiz verrechtfertigt worden. Die Amtleute der Grafschaft Badeil behaupten nun aber, sich ^ ^
auf das Urbar, daß Eggenwhl in den hohen Gerichten der Grafschaft Baden liege, daß es mit Ste»^
Bräuche in das Amt gen Hermatschwhl gehöre, und daß die nieder» Gerichte dem Gotteshause A
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. Baden gehöre. Vles
<. an den Stern gen idill. kr.

NM Mehen, daß aber, was das MW und dre ^^!nLandvogt künftig, der^ache wird aus eine gemeine Zutarnrm ^ geredet, dast Herberge ^ ^

Gattung seiner obrigkeitlichen Geschäfte u ^ ^igen und dre 6 c cr ^icge gesch^ift - ^ Dest-

beftagt" gebrauchen könne; daß er ^ ^ so soll der ? ^ ihnen gcgck ^

^°lle. Wenn jemand in die Stadt zu z ) ^ etlicher Revcr- ' ^hen. Iwä.r. ' - ^

Zeichen wird mit ihnen wegen des ^ Andern bisher und Aushebung Gerichte

Wochen, ohne daß sie sich ^^^Berhntung ^nft^ ^^^„ding oder lt^'^ ^der etwas

M dem Prälaten von Murr wrrd Prälat sol ^ s.galb Ursache zur . ^ mit

Verständnisse über solgende Punkte grftno ^arrdvogt, wcrm r?nr ^ ^us stä) in'W ^^rift- und an-

bster, als es bisher geschehen, halten rrn Mannlehengn er Jnhaltder-^ ur

^iangelhastes vorkäme, ihm solches ^'w r Mldbarrrr-' ?< Gewohnheit des Landvogtes

U'Nerschiedlichen sonderbaren Trägern bcst^ ^ ^ ^ ^ ^ in Beisern des^ ^

wer Bestätigungsbriese verbleiben, r . ^ girren Niedern ^ ^uch vorr selbrger . gelegen,

eizemhümlichen Wäldern; alle AnssalW M r ^anrrrcchtseri ;rr dem V'N . Landvogt

Scheu; „jedoch um diejenigen Personrrr arrwc S ^sarrre nrchts Inhalt

7°..d°- «. s-77"" Ä° M'°"

^chenhaft machen", damit wegen des .ll z g ^ Bräuchen ^ ^ .^gehört,

^ klebrigen soll es bei des e verbleiben- bdnk. versaßt haben, wer r ^

er von gemeinen Orten ertheilten ^ " Aerntcr abgeordneten - genommen, o ^ ^ich

^ironsvunkte, welche die jüngst rrr dre 5 Zugleich wird rn de, - und von der . „der^er Billigkeit gemäß gesunden und bcstatrg - . - vorkaust . dieser Resornratrorr tnr

Jahrmärkten zu Reichensee von jedem Hcrrw 1^7 Dre ^ ^^^en und Bußen-

halber Batzen Zoll bezahlt werden tollt . j ^^unlehcngutcr- 4. ^ild und ^

' Urbar. 2. Bon den Abzügen und Einzug-n. 3.^ ^ Re^ ^ Von ^M-S^ ^

^ A°ßwyl. ?. Steinbruch zu MeggenwY - allerhand tz . 1k. Von - . - ^,rg

xwi. ii. Borr Schreiben und SiegeUr. Gewicht, Maft uud^ ^ ^ ^u .r-

ausgemachten und angelobten Sar?e> - Wohlenschwh - 22. Von rr ^ hurrngen

bleute, n. Borr den Gerichten iusgcwern^^ Kirchew ^ ^geschUche"-''^ ^r-

^erlei Zinsen , Zehnten urrd Lehengnürn. ^ „reinen ^'^'^ ^reibers Zehrung un ^ wie

'.°wr im Einzug der Schulden. 23. Von aw-r ^ ^ ^^e werd-' ^

^ Ersatz urrd Aenderurrg der Guter. ^ den Untertham' und ins rcr ^ nach

7°'r. Absch. «23. u. ^d. (k639.) D'e "M ande^- ^ ^

M'. I.Der Larrdvogt soll die Maien- un P^nd straftnr rrrr ^ Obrigkeiten, ^ worden

^wu. die ungehorsam Ausbleibenden um ^ Kosten 'rrch wo fte ^«^ ^ n habe,hieben eitieren' 2. Bei Aphellationssach^ vorgerwww-n^ ^ ^ zu beklagfrieren gelegt und solche wornöglrch bcr . gebraucht wer ,Äwmerhiu soll die gebührende Sparet g
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3. In Bezug auf die Taxe „der Aufschlagbriefe" wird festgesetzt, daß bei Briefen, wie bisher, von

1 fl. zugeschrieben und 1 fl. für das Siegeln gegeben werden solle. Im Uebrigen soll es bei dem I6i5 e

der Jahrrcchnung gemachten Taxbrief verbleiben mit dem Beifügen, daß bei 10 Pfund Buße alle

in der Canzlei angegeben, auch nichts von Schulmeistern oder Andern nach Ausweis der Landesord»^

geschrieben werden soll. 4. Von den Wirtschaften, Tavernen und Weinschenken sollen diejenige»,^
dießmal von dem Landvogt bestätigt, auch andere alte von zehn oder zwanzig Jahren her offenen

schaften und Tavernen billig geschirmt sein. Jede soll zu Händen der Obrigkeiten jährlich 4, 6, s "

höchstens 10 Pfund Tavernenzins geben, die Schlupfwinkel abgestellt, den Weinschenken und Zapfen^

aber erlaubt sein, bei der Maß auszuschenken, jedoch so, daß sie niemanden Speise aufstellen. 5. In ^

der Vogthühner soll der Landvogt nicht schuldig sein, nur 4 Schilling anzunehmen, sondern nach

Gefallen das Huhn oder ein gebührendes Geld dafür fordern dürfen. 6. Der Hodlerei halber läßt

bei der Landcsordnung verbleiben, so daß die Amtleute künftig von den Hodlern nichts fordern d>>^

Uebrigens soll niemanden verboten sein, eigene Früchte für sich selbst oder durch andere nach Zürich

cern oder Zug zu führen. 7. Bei Besetzung der Untervogteien sollen die Landvögte, wenn ein ÄnU

wird, jeder Zeit gut beleumundete, vermögliche und tüchtige Leute dazu erkiesen ohne Mieth und E" ^

also daß kein Untervogt dem Landvogt mehr als 10 oder höchstens 12 Kronen verehren darf. Es st^ ^

Keiner zwei Aemter übernehmen, sondern sich mit einem begnügen und dasselbe treu verwalten. ^

Fischenzen halber in der Bünz soll es bei der Reformation verbleiben. Wenn aber jemand selbige Z" ^
pfangen begehrt, soll sie der Landvogt um einen gebührenden Jahreszins verleihen. 9. Keiner soll >»» ,

thiger Sachen willen die Orte überlaufen. Wenn aber jemand etwas zu klagen oder sich über die A>» ^

zu beschweren hätte, so soll er die Jahrrechnung von Baden oder andere Tagleistungen abwarten u»d ^
Anliegen vor den Gesandten gemeiner Orte vorbringen, aber nicht hinter dem Rücken der Amtleute

Orte laufen, er wäre denn durch gebührende Roth gezwungen. In diesem Fall soll er den Landvogt ^

Landschreiber, den es berührt, auch davon in Kenntniß setzen. 10. Da bei Nechtsttbungen, welche die ^

meinden betreffen, durch viele unnöthige Beiständer große Kosten verursacht werden, so wird verordnet, ^

künftig von einer Partei höchstens zwei Vciständer und auf den Tagleistungen mit dem Redner allein ^,,
Personen erscheinen sollen. 11. In Beziehung auf die Wahl eines Weibels zu Wohle» soll es bei der I"

zu Baden gegebenen Erkanntniß verbleiben, also daß die Gemeinde einen gut beleumdeten Man»

kann, der aber auch dem Landvogt, welchem er ebenfalls zu dienen verbunden ist, genehm sein >»u^ >>

Wenn bei den Urtheilen der Malefiz- oder Landgerichte die Stimmen der Nichter zerfallen, soll der ^
Vogt jeder Zeit je nach Gestalt der Sachen und seinem Gutfinden dem mehr oder minder scharfen ^ >

beifallen. —Im Uebrigen sollen der Freien Aemter Freiheiten und wohlhergebrachte alte Bräuche unverkü"

verbleiben. Absch. 897. b.

2. Marchensachen. ^

Art. 33. (1637.) Die Amtleute in den Freien Aemtern und im St. Michelsamt erhal^^

Vollmacht, die umgefallenen Marchstcine zwischen beiden Herrschaften wieder aufzurichten. Absch

3«. (1648.) Lucern macht auf Berns Ansprüche auf den ganzen Reußstrvm und noch auf etliche

vom Ufer weg aufmerksam. — Man will dessen eingedenk sein und gelegentlich die eigenen Rechte ^

erhalten. Sollte Bern die Gerichtsherrlichkeit zu Wohlenschwpl völlig an sich ziehen wollen, so wird »

ebenfalls auf das alte Herkommen verweisen. Absch. 1148. b.
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Weiden und durch den Landvogt swgew ' Schreiber- und ^^ ^tress der ^""9' Guter,

Werben und siegeln gesreit sein und der der ^ ^ ^ ^ In V ^ ^ St mt nr^ ^

Ämtern gemacht ist, verbleiben. A'sc?- wird 9«^) " . ^xn und vorr^ ^ was

Obersten und den Gebrüdern Peter von innner Ergeng ^ sollen. .. ausge-
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geschehenem Verlaus an sich gezogen wo bisher schu ng Geldzinse abznrich en . seine

^ P-..- MV ch.„ zu «-.«»«" 7 '7«ch'°°« »°«''s'' -? 71 »

»»»>»-». dah i.° »ach lmckaZ-- P,„. b.-a»hm «-«» W,stig »«-> - id»

w zeigt, wie liederlich und nnhauslrc so werden n ZwingsgcnrN ^ Alle

^chengüter als verwirkt zu Händen nehmen ^ treue Lehens ^ sein zu ' ^s

Wter rrnd die Taverne in Ehren zu ^teu u ^ß ) ^ ^ , ^er Pl

herhatten. Der Oberst wird gebeten, se ^^^thcilig stm- ^ird eine neue ^.^ ^üter

Wegen Reden sollen beiderseits ausgehe authentisch d^W"' ^ wie er ' ^ ans

bersten Urckenstein Gewahrscune und Urba ucht a ^ derräM ^ p ^ wh ll ^

^chst notwendig erachtet. Ferner werde dw ^ angesiuochen, ^ ^ "5. '^

... M «-M-u. 'i» d°"°'7'7ch »'« S°'° «°«W^^-ch,-»

geschähe. Einzäunung der Straßen und Lehcnmann ^chkrrnrges .

"Weder Klage des Obersten F ^mswu über st ^ dem Oberste

wdvogt von den katholischen Gesandten er ^and-

. d,b°uM. 71 °°" 1 l°ch°m°"

. A«. 1«. !»,'.!,».> D-r Lan»»«s> > ^ ^»»i°rd»»«s . ^ N« Griand ^ b-l dn

7"'»- »>»> «»,» Ar,«S i» d-r ft-rU»»-r>' v->° " > >->-». >">« "°7»Ma di- v°»d-

«a»d«W> w' ««-"« 1 2^stvd-» ^7'd.S-u h°"-u

Astlrchen Obrigkeit um deren Bestrasung
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Vögte der Freien Aemter den regierenden Orten eine Anzeige zn machen, wenn sich ein Geistlicher vers^.

diese werden dann dafür sorgen, daß derselbe von der geistlichen Obrigkeit bestrast werde. Absch- ^

97. (1634.) Wegen des Pfaffen zn Wohle», der gegen Zürich und Bern schändliche Lästerungen ^
gestoßen hat, wird verabredet, denselben in beider Srädte Namen auf nächste Tagleistung zu eitleren.

es aber ungewiß ist, ob die fünf Orte sein Erscheinen und die weltliche Judicatur zugeben werde», ^

jede Stadt auf diesen Fall hin seine Gesandten instruieren. Absch. 695. k. /»8. (1634.) Zur Anklage de-^

losen, ehrenschänderischen Lästerpsaffcn zu Wohle» wird von den Gesandten Zürichs lind Berns ei» '

angesetzt. Die beiderseits verordneten Ausschüsse sollen am 14. August (n. K.) vor dein regierende» ^ ^

Vogt zu Bremgarten erscheinen. Absch. 698. m. /4s». (1640.) Der Landvogt spricht die Anficht ^

daß ein jeweiliger Landvogt die von dem Verwalter zu Hilfikon prätendierten strafwürdigen Sach^

Sarmenstorf wie von Alters her zu der Obrigkeiteil Händen beziehen solle, bis durch den Herrn vo»^,.
fikon seine Ansprüche darüber begründet würden. Die Sache wird auf Anhalten von Hans

bis zur nächsten Tagsatzung eingestellt, auf welcher der Herr zu Hilfikon selbst zu erscheinen hat. - ^

931. k. 3<». (1641.) Der Landschreiber zu Luggarus, Johann Melchior Lussi, Inhaber des

Hilfikon, entschuldigt sich wegen seines Nichterscheinens und bittet um Aufschub der Behandlung ^

Sarmenstorf etlicher Gerechtigkeiten halber schwebenden Streites. — Es wird ihm willfahrt. .

im Land sein wird, sollen Landammann Diethelm Schorns und Ammaiin Beat Zurlauben den Äug^x
der Märchen zu Sarinenstorf einnehmen. Inzwischen läßt man die Aussagen des Landvogtes, des

schreibers und des Vogtes zu Sarmcnstorf aufzeichnen. Absch. 953. s. S 4. (1641.) Es wird

daß der Prälat von Muri mehr als ihm gebühre schreibeil lasse. Der Landschreibcr, darüber ^ ^

theilt mit, so viel ihm bekannt sei, sei nur eine Sache von dem Gotteshaus verhandelt worden, ^ ^

seinem Bedünken dem Landvogt gehört hätte; er meine aber, es werde nicht mehr geschehen. , ^

32» (1642.) Der Landvogt und seine Amtleute haben einen Mann zu Eggenwyl wegen UeberZ^,

Ueberackern und dergleichen! Fehlern um 1000 Pfd. gebüßt, ihm auch Ehr und Gewehr gcnoin>»<»''^

Landvogt und die Amtleute von Baden verlangen nun, daß solches als eine der Hoheit anhängt

nach Baden und nicht in das Amt Hermatschweil gehöre. Auf Begehren Berns werden die vo» ^

Seiten vorgebrachten Gründe in den Abschied genommen. Absch. 985. oo. 3?4. (1645.)

schreiber fragt die Gesandten der katholischen Orte an, wie er sich gegenüber dein Hofmeister Z» ^ ^

sclden zu verhalten habe, welcher wegen der zu Wohle,,schwyl dein Hause Königsfelden „etlicher ^ ,

gehörigen Gerichtsherrlichkeit das Siegeln, Schreiben und Fertigen sich anmaße. Es wird ihm ge»^'

daß er weder das Eine, noch das Andere zugeben, sondern das gewohnte Herkommen handhabe»

Absch. 1069. Assx.
o. Proceßsachcn.

Art. 39. (1633.) Der Rechtshandel zwischen den Erben des Pfarrers Villinger von

dein Gotteshaus Eschenbach wegen des Gereutes wird wieder in den Abschied genommen, der ^^

gebeten, zu einer gütlichen Vereinbarung das Seinige zu thun. Absch. 630. n. 33. (1635.) ^ ^»»

Untervogt von Wohle» Landvogt Schneebergers Urtheil in dem „bewußten Handel" appellatio»^

die regierenden Orte auf künftiger Jahrrechnung bringen will und der Landvogt ihn auffordert,

anderer Umstünde halber, welche der Hauptsache anhängig sind, die sich aber von derselben nicht ^ ^

lassen, „abschaffen", so wird dem Untervogt in einem Schreibeil bewilligt, daß der Landvogt Alles
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Hessen unangefochten ^'"^^eimÄw.ch..m.» ... «... ..ch°.. >"'» 7^°L «r ...." ... »7'^'.

emer Schuldsumme auf feine Maaren L ^ ^ ^ vch er rn so ^ Giller um ferne

legten Arrest geschwind wieder ausHede rtcn ctltert wer e , ^tadtbuch ausgesm ? .

wne. Gra.^ M w Monatsfrrst nach ^ ««» dem Bürgers ^ Lew und Gn rn de

Antwort zu geden. Ms er uw-r ^ ^ ^ ^ S7.

kkch Proelamiert und verrufen ^ ^ seinem Ausstand g ^ der dem ^ ^rErdgenosfenfchaft Arrest bewrllrgt, ^hs der Stadt Luccrn, die durch den zr

«.) Dem Landvogt Meyer, ^)S ^ ^ der w^ost , ^ndUch!« 1-«^ ^ ^Engeiberg für die Erben des Mchtsdandei cntstmr . .-^ie deren Gerechtrgker r

Amgrnt-und Zehnrenfachen Haider ^ n «nd Zehntens a^u, ^ ^ Den ^6^- Esckenbach

aber der Obrigkeiten Judicatnr über dre 1 ^ ^7. 6- S»' ^m Gotteshaus ^

^ hochrütinen rricht außer ,..^herrn Villinger fei- ^-«ralaten von Engelberg ^ ^

fandet um die Neugrüt zwischen -che" Erben gege» ' ,^„unt man uberma Compo¬

und die daraus erfolgte Klage der ' ' ' Bewilligung eines ^ ^' ^ weglich zu einer ^ ^ Kosten

ngangenen Kosten und die daraus begehr ^ ^ dieser Sache ^r Gesangenen gr ^und ersucht den Landvogt Meher voi durch da -s Z ^^^ation zu "racheu r

entstehen, so wird dem Landvogt nn r ^^45.) Jaggkr ' .gu nicht getödtet ha e,

«d«... »..Wh».., Mch, ^ ....d W N... ^777

lerne Ehefrau habe ihm in der ^nppe ^ vereitelt wor e , fanden Hcziehe>r ^

^°n angestellt, um ihn totzuschlagen- ^ ^ Gut zu der ^ Bruder zugefallen- ^ ^was
habe nach gehaltenem Landgerrcht rhr -v ^ ^ verstorben vem

^r feien der Frau ungefähr 1-^ " Mann geworden fei, so me - ^ Die Schwager - .
das Gift verderbt und ein armer kranker Psründe kargen ^^^rechtigt fei-

damit er sich desto eher durchdringen oder^ er ^ ^ ^ 4st-rb^ Obrigkerten ^

'nAnen. daß die als malefizifch erkanntes und noch ^ »ä--ker°°ä«^ ^
Ansicht, daß das Erbtheil, weil dre Erl ^ Mau mmmt ^^schrerber ^

^ dem geschürten Manne etwas g-S-bw „ sollen Landvogt r ^ ein ^ ^

Ebngkeiten derr Erbtheil den Gcfchwrstern rr 1069. ^es ermächtigt fer, Vo ^ ^ ^ u.rge-

nercn, dem Schwager etwa 1l>0 Gld. zu Wesenheit des a .^chen wollte, w S ^andvögten

^ ^nndschreibers wird erkannt, daß dcrsr ^ jemand n ^) Obrigkeiten oder ^ ^ vieDauben und was nothwendig zu gebretem .. ^ aber nrcht-. zürcherrsche

'°0arnen mit dem Thurm gehorsam machen- Aus ^" ^ 'cn mehr Kosten ^^hwn,

?^achtheil verthüdigen. Mä. ^ «2. ^ ^durch die G--

sreren Aemter als Fürsprecher der '^d dem Landvog zu werfe", mo ^^-^^iber

^ ne Ungelegenheiten herbeigeführt wer c . Vilnrergen'^ Landvogt nn SicherheitAmmann Lux von Bünzen und den Logt ^ ^ ^46.) ^ ^et, ,.wenu ern« ^

7^en ihre Meinung erbffnen werden. ^ MrU ^ ^ geanU 214

^hren Rath wegen der „einzügigen
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und Satzung ^u geben habe und auf der einziehenden Partei keine sonderbare Notwendigkeitsei solle »'»^
den Einzug nicht gestatten, es würde denn Zins oder andere mit besondern Bedingnngen baar verspracht
billige Sachen betreffen, wobei sie auch sonst die gebührende Bescheidenheit zu gebrauchen wissen werbt
Absch. 100« I. (1648.) Auf die Anzeige des Landvogts, daß oft Frauen aus Furcht vor ihr'"
schlecht haushaltenden Männern von denselben keinen Aufschlagsbrief für ihr Gut verlangen oder ina^
lassen dürfen, wird für rathsam erachtet, da, wo es nvthwendig ist, die Freundschaft der Frau zu cr»»9
neu, daß sie darauf sehe, daß die Frau nicht zu Schaden komme oder den Mann anzuhalten, daß er t
Gut der Frau versichere. Absch. 1151. r. jHicher gehört auch Manches aus dem Abschnitte „Landvogteircfort

4. Polizeiliches. (Bettelgesindel, Fürkauf, Mas; und Gewicht.)
Art. <»S. (1621.) Der Landvogt berichtet iiber eingerissene Mißbräuche und die Menge des »"

herstreifendenBettelvolkes.— Es wird ihm Gewalt gegeben, nach Gutfinden zu handeln. Der
schrciber soll ihm dabei an die Hand gehen; er soll auch für Vermehrung der Schützcngaben Voll»'
haben; doch sollen hiebei große Kosten erspart werden. Absch. 101. ä. <»<». (1626.) Da der
des Getreides zu Bremgartcn,der die Zeit her getrieben worden, grobe Theuerung verursacht, so ^b
Landschreibervon den Gesandten der fünf katholischen Orte beauftragt werden, Anordnung Z« 9'?»
daß diese Unordnung beseitigt werde. Absch. 386. x. <»7. (1627.) Bremgarten beschwert sich iiber de» ^
länger je mehr einreißenden Fürkaus des Getreides. Es wird dabei angedeutet, daß der Fehirr
Ungehorsam vorzüglich in den Freien Aemtern sich zeige, vielleicht auch von neuen Mandaten des 5-^
schreibers herrühre, durch welche besonders die Wochenmürkte zu Lucern und Zug geschmälertwerde»
Alan erneuert dcßhalb die alten Satzungen, welche den Fürkauf lind andere Mißbräucheverbiete», ^
befiehlt dein Landschrciberdie nachtheiligenNüfe, wenn deren ergangen sind, aufzuheben. Uuterwalde»
dem Wald soll seinen neu erwählten Landvogt crmahnen, gute Ordnung zu halten. Absch. 446. b- ^
(1628.) Schultheiß und Rath zu Mellingen begehren, daß die zunächst bei der Stadt wohnenden V»' ^
und Unterthauen (jedoch nur die, welche mit „Ficht und Gericht" dahin gehöreil) alle Dienstage mit ^ ^
Früchten nach Mellingen und sonst an keinen andern Ort gemäß dein jüngst zu. Bremgarten crga»ö^
Mandat kommen möchte», damit ihr Wochenmarktwieder gcäufnct werde. — Das Begehreil wird vo» .
katholischen Gesandten in den Abschied genommen. Absch. 460. 1. (1629.) Der Landvogt t>'
bei den katholischen Gesandten darauf au, Gewicht und Maß wieder einmal zu fechten, da dieß seit
Jahreil nicht mehr gescheheil und bei der dermaligen theuern Zeit für den armen Alaun sehr
sei. Mail läßt sich den Antrag gefallen; doch soll der Landvogt dabei sich aller Bescheidenheit
Absch. 492. Ii. 7Ü. (1635.) Da das Getreide in Folge des Fürkauss und der großen Ausfuhr st
ger je inehr im Preise steigt, halteil die katholischen Gesandten für nothweudig, der zu Bremgartcn i'9^
Wochenmürkten eingerissenen Unordnung zu steuern. Der Landvogt wird beauftragt, sich persönl"?^,,
Bremgarten zu verfügen, die Mandate und Landsordnungenzu erneuern und den Dawiderha»d^^
strenge Strafe anzudrohen.Absch. 753. k. 71. (1635.) Es wird in der katholischen Orte
garten geschrieben, daß die Fürkäufer von Zürich mehr Getreide, als die Ordnungen es gestatten »»
und wegführen und dadurch das Land entblößen. Dieser Mißbrauch soll abgestellt werdeil. Absch. 757.15-
(1635.) In Folge des Anzugs von Zug, daß zu Beseitigung des Fürkaufs zu Bremgarten es ^
Mittel wäre, im Kaufhause eitle bessere Inspektion aufzustellen,läßt man es sich gefallen, Einen a»s
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^the dorthin zu schicken, um mit dem Landvogte künftigen Mittwoch die nöthigen Anordnungen zu treffen.

^1c). 758. A. (1635.) Da den Zugern bei Mannsdcnken gestattet gewesen ist, durch vertraute Personen
w Aemtern Muri und Meyenberg bei den Häusern Früchte zu ihrem Gebrauch in bescheidenem Maße zu

' so wird ihnen dieß auch wieder zugesagt, jedoch daß nicht mehr als zwei bis vier Männer dazu

^ Wucht werden sollen und man nicht über die alten Gebräuche hinausgehe. Idiä. Ii. 74. (1636.)
emm von Zug gestellten Antrag wegen des ordnungswidrigen Kornkaufs zu Bremgarten, in Folge

u größere Theuerung zu befürchten sei, wird von den Gesandten der katholischen Orte für zweckmäßig

^ et, nochmals nachdrücklich nach Brcmgarten zu schreiben und es zu ermahnen, den Vertrag vom

7z ^ ^ ^ ^ halten, zugleich auch dem Landvogt aufzutragen, bessere Inspektion zu halten. Absch. 766. ck.

>>»d' v ^ ^ Getreide immer noch in hohem Preise steht und die starke Ausfuhr außer Landes

crl i ^ schädliche Fürkauf namentlich zu Bremgarten und in den Freien Aemtern ungeachtet aller schon

u>al/^" ^rordnuiigen stattfindet, so wird dem Landvogt von den Gesandten der katholischen Orte noch-
anbefohlen, die erlassenen Ordnungen zu exequieren. Zug wird anheimgcstellt, an gewissen

dich jemanden nach Bremgarten abzuordnen, um im Kaufhause daselbst Aussicht zu führen. Was über-

z» b Dicken sonst noch vorgebracht worden ist, werden die Gesandten ihren Obrigkeiten

auz wissen. Absch. 772. b. 7<t. (1639.) Da verlautet, daß man wieder anfange Getreide

wcht ^ dem Landvogt von den katholischen Gesandten die Weisung gegeben, ernstlich das anf-

^>cern" i'Ulgst zu Baden deßwegen angeordnet worden sei. Absch. 915. i. 77. (1641.)
Z»^e, Etlichen der Ihrigen der Kauf von Früchten in den Freien Aemtern nicht wolle

Aer>> ^rden, da man doch dadurch nur das Kaufhaus zu Lucern besser versorgen wolle, weil aus dein

>c,l Getreide mehr verabfolgt werde. Es wird aus dieses hin von den katholischen Gesaud-

ll>n keincin mitregierendcn Orte der Kauf der Früchte in rechtem Maße versagt sein solle.

halten, will man zwei ehrliche Personell dein Landvogt zu seinem Verhalt namhaft machen.

5. Abzug, Einzug, Fall.

wll d^r^.' Von dem Gut, das aus den Freien Aemtern nach Merischwand gezogeil wird,
7g. genommen werden und das von den Vögten Versäumte kein Recht begründen. Absch. 508.1.

daß ^ ^ Hihkirch bitten, daß man sie bei den alten Abzugsbefreiungen verbleiben lasse,

schied ^ ^^wgen Orte mit Lucern deßwegen unterhandeln möchten. — Das Begehren wird in den

^'gen ^"wmnen und der Gemeinde Hitzkirch auferlegt, Lucern die angerühmten Befreiungsbricfe zu

Der '9 stch dann nach Gebühr wird zu verhalten wissen. Absch. 561. in. (8ll.) 81. (1634.)

uichr "gt eröffnet weitlällsig, daß an etlichen Orten der Freien Aemter die Unterthanen und

„sie dar^, ^^g^t die Abzüge nehmen, dergleichen daß die Bauern einander Freiheitsbriefe geben,

^legem strafeil". — Dieß wird in den Abschied genommen, damit die Gesandten auf erste

^ Oberst instruiert werben können. Absch. 694. i. 82. (1639.) Es wird vorgebracht, daß

^ von ./^^ästeinj von etlichen fremden angenommenen Personen in seinem Zwing den Einzug nehme,

^ ^ailns^"" vorfahren nicht geschehen sei. — Man läßt es bei der Landesordnung verbleiben, wonach

gcs-s ' sieben Orten gehören, vorbehalten was den Aemtern oder Dörfern laut

enen Ordnungen wegen Dorfsgcrechtigkeiten für den Einzug gehören mag. Absch. 900. ck.
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85j. (1646.) Die von Ermcnsee beschiveren sich, daß der Landvogt von dem Gut, das von Hitzkircb.'"
ihnen gezogen worden sei, seit einiger Zeit den Abzug fordere, und daß von Lucern mit dem aus Ermens
nach Hitzkirch gezogenen Gut das Gleiche geschehe. — Die Mehrzahl der Gesandten hebt diesen Abzug
eine vor wenigen Jahren angefangene Neuerung auf, Schwyz und Glarus nehmeil die Sache in den
schied. Absch. 1098. in. 8A. (1648.) Auf die Anzeige des Landvogts, daß die im Amt Bünze» d»
Fälle Ein- und Abzüge nicht zahlen »vollen, wird festgesetzt, daß in Bezug auf dieselben den Rechten
Gotteshäuser Muri und Hermatschwyl kein Eintrag gethan werden soll. Uebrigens sollen Landvogt »^
Landschreibernachforschen, was für Rechtsamedie sich Weigernden oder die Ansprecher solcher Dinge h»^
und dann den Obrigkeiten Bericht geben. Absch. 1151. r.

l». Umgeld.
Art. 83. (1637.) S. Art. 27 und Grafschaft Baden, Art. 45.

7. Lehensachen, Zinse, Vhrschähe.

Art. 8L. (1629.) Landvogt Niklans von Deschwandcn bringt vor, daß zwischen dein Pfarrei
Sins und dem Gotteshaus Eschenbach ein Streit wegen eines Neugerützehnten bestehe. Dergleichen
geil könnte am besten durch eine ordentliche Bereinigung abgeholfeil werden. Die Gesandten der l
katholischen Orte sind der Ansicht, daß die Bereinigung bei dieser theuern Zeit nicht wohl vorzunehme» w
Absch. 492. K. 87. (1639.) Es wird geklagt, daß der Oberst sFleckcnstcins die Ehrschätze von 6»^'
Vodenzinsenund Gütern verlange, wovon früher gar nichts oder nur wenig begehrt worden sei. Drrst
glaubt vermöge seiner Rechte dazu befugt zu sein. Um dergleichen Klagen zuvorzukommen,und daß die
und Lehenleute selbst bessere Kenntniß von der Sache bekommen, wird für notbwendig erachtet, das« ^
Oberst seine Güter und Gewahrsame durch den Landvogt und Landschreiber beförderlichst bereinige» "
nachher authentisieren lasse. Wo alsdann der Ehrschatz rechtinäßig zu fordern und mit Lehen ^
Reversbriefen zu beweisen ist, soll derselbe höchstens so viel als der jährliche Grundzins betragen.
andere Boden- oder Geldzinse betrifft von Gütern, die nicht Lehen sind, so soll davon kein Ehrsch»^
noinmcn werden, es wäre denn, daß durch authentischeBriefe oder Urbaricn solches nachgewiesen »'»^
Absch. 900. o. 88. (1639.) Uli Elminger zu Ermensee beklagt sich, daß vor sieben Jahren ih>»
seinem Schwiegervater zu Sulz drei Jucharten Acker und zwei Mannwcrch Matten zur Hcimsteur »

geben worden seien, und zwar um einen geringen Kaufschilling, den er eigentlich erst nach dem Abst^.
seines Schwiegervaters zu bezahlen schuldig gewesen wäre. Diese Güter habe ihm Oberst Fleckenstei» ^
zogen und bis jetzt noch nichts dafür bezahlt. — Dieser antwortet, er sei, weil die Güter sein Lehe" ^
ohne seine Bewilligung verändert worden seien, auch eines streitigen Weges halber berechtigt
dieselben einzuziehen. — Weil jene Uebergabe nicht als ein gemeiner Kauf betrachtet werden kann, »m ^
kannt, daß entweder diese Güter dem Uli Elminger zugestellt und für die seither ihm entzogene NutzM'ö/
erlittenen Schaden und die Kosten 300 Gld. bezahlt oder, wenn der Oberst dieselben behalten wolle,
750 Gld. baar bezahlt werden sollen. Idiä. s. 8i». (1639.) Den sämmtlichcn ZwinHsancp^. ^
sowohl als auch etlichen besondcrn Personen spricht man ernstlich zu, daß sie ihrem Gerichtsyerr»^
bessern Nespect beweisen, seine Zins- und Lehengüter in gebührenden Ehren-> halten und erstatte»
wozu sie verpflichtetseien. Hinwiederum ersucht man den Oberst Wcckensteins,sie in allem Gute» » '
empfohlen zu halten. Ikiä. g. sS. auch Art. 38.—45.s
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lt. Fischenzen.

^ S. Art. 34b. ,»l. (1639.) S. Art. 169. «>L. (1639.) 1. Niklaus Kilch-
Landvogt der Grafschaft Lenzburg, bringt im Namen der Junker Hans Rudolf und Hartmann

alle» ^ ^ anwesend sind, vor, an dem diesen zugehörenden Hallwylcr See hätten sie in Folge
gehabt Seengcn, Birwhl, Beinwhl und Mosen je einen Platz für der Fischer Kommlichkeit

' , wo dieselben ihre „Tricchten und Landgarnc" trockneten; nun sei aber derjenige zu Mosen, in des
Aöck/" ^ckenftein Niedern Gerichten gelegen, vor einiger Zeit durch ein Haus verbaut worden. Man
von ^ daßhalb einen andern passenden Platz anweisen. — Das Begehren wird mit Rücksicht auf die
Alchen Rechtsame gutgeheißen und von dem Obersten Fleckenstcin versprochen, den Junkern einen
habe» auszumarchcn.2. Weil die Angehörigen in den Freien Aemtern auch Fischenzcn im See
jede ^ Ntaiending künftig öfter als bisher geschehen ist, „zu desto besserer Nachrichtung" fiir

ehalten werden. Absch. 900. a. (1638.) Die Allsschüsse der Amtleute im Amt Hitzkirch
Leh,^ ^ obgleich ihre Vorfahreil „den Nichensee (Baldeggersee) in viel Weg" genossen, und noch bei
gern" Vorfahreil des Herrn Oberst Fleckenstein, Herrn Kaspar Kündig, die Fischenzeil daselbst um viel
^l'erst^" empfangen worden seien, jetzt allerlei Beschwerdenund keinen Nutzen davon hätten. Der
^esallc^"^ welcher, die Lehenschaft der Obrigkeiteil vorbehalten, sein Eigenthu», sei, nach
derbl ^ ^leihen zu köiliien. — Ztach Anhörung der beiderseits vorgewiesenenBriefe läßt man es dabei
be„ Erläuterung, der Herr zu Heidegg solle den See verleihen, jedoch die Amtleute bcschei-
^'de„ Streit solle, wie die Briefe weiseil, durch vier Männer und den Landvvgt verglichen
seien" - ^ Richensee llnd andere am See wohnende Amtleute „des Schadens etwa theilhaft
^senich ^ shuen ein Herr zll Hcidegg die Fischenzen, im Fall sie es begehren, um einen bescheidenen
tl>ie biz^ verleihen. Ibick. b. (1648.) Die Fischcnzen in der Bünz sollen von Zeit zu Zeit

an den Meistbietendenverliehen werden. Absch. 1l51. r.

9. Einschläge, Wildbann.

^astch ^ S.Art. 2 i. 9K. (1639.) Die Einschläge, welche der Oberst (Fleckenstein) unterm
schlägt ^vllen uilverändert verbleiben; wann lind wo aber künftig er oder seine Zwingsgenosscn Ein-

d ^^'"^ulwerchen inachen wolleil, soll dasselbe immer mit Vorwissen des Landvogtes und derer,
l»ib ^^sawe haben, gescheheil. Absch. 900. i. ?»7. (1639.) Der Weidgängchalber im Moos, Holz
zur "'an es bei dem alten Herkommen und dein Spruchbriefe von 1403 verbleiben; sie solleil aber
^ildsn ""t Bescheidenheit geinacht werdcil. Idiä. 1. «»8. (1643.) Eül zu Ermcnsee erlegtes
^yalb^" ^ Gemeinde nicht dein Landvogt, sondern dein Propst zu Münster gebracht worden,
aber d, ^''Nleinde, wenn man nicht ihre Unwissenheit in Betracht zöge, gestraft werden sollte. Damit
seien Handlungen den Obrigkeiteil an ihrer Gerechtsame des Wildbanncs nicht präjudicidrlich

'vnt „ian die Sache in den Abschied. Absch. 1007. P1>.

ltl. Zoll und Geleit.

Holl ^ ^ (1625.) Bremgarten bittet die Gesandtender katholischen Orte, daß ihm ein Angster
Durchreisenden beim Hinausreiten bewilligt »verde ohne Beschwerde für die regierenden Orte
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und die Nachbarn. Bremgartcn begründet das Gesuch mit dem Unterhalt der Wuhre an der Rcuß, ^

gemeinen Straßen, Brücken u. s. w. — Die Gesandten sollen auf die Jahrrcchnung deßwegen instr»»

werden. Absch. 361. u. JOO. (1638.) Der Fahr- und Geleitsmann zu Lunkhofen beklagt sich, ^

seinen Briefen zuwider die von Werdt und die Besitzer des Hofes im Holz mit ihren Weidlingen Lc"

und Waaren über die Reuß führen, und fügr die Bitte bei, man möchte dieß verbieten, es würe de""'

daß die Leute zur Kirche oder auf ihre Güter fahren wollten. — Die Gegenpartei erzählt weitläufig,

für Ungelegenheit wegen des weiten Hinwegs ihnen verursacht werde, daß sie bei Feuersnoth eina"

nicht zu Hülfe kommen könnten; sie hätten nicht im Sinn dein Hauptfahr oder dein Geleit etwas z« ^
ziehen, sondern bitten blos, daß sie „einspännige Fußgänger" führen dürften. — Die Sache wird in ^

Abschied genommen. Absch. 864. k. 101. (1640.) Der Geleitsmann von Vilmergen bringt vor, ^

die, welche Wortzeichen von Baden bringen, zu Vilmergen das Geleit nicht zahlen wollen, daß si>" ^
Eicheln, welche da durchgeführt werden, auch niemand zolle, während doch von Altein her dafür g0

worden sei; daß Bern an Sonn- nnd Festtagen nicht in sein Gebiet fahren lasse; an solchen Tagen

Vilmergen und das Geleit abgefahren, wie nicht minder in Folge des schlechten Zustandes der

Man möchte ihm auch gleich seinen Vorfahren das Geleit um ein Bestimmtes verleihen. — Es

Geleitsmann befohlen, das Geleit von Allein zn fordern ohne Rücksicht auf die von Baden gcibra h

Wortzeichen. Von den Eicheln soll er von jedem Wagen 10 Sch. nehmen. Was Bern betrifft, s"

man nicht dafür, daß es seine Ordnung ändern werde. Dein Landvogt wird geschrieben, diejenigen, > ^

schuldig seien, die Straßen zu besorgen, ernstlich dazu anzuhalten. In Abwesenheit des Landvogts s" >

Geleitsinann sie bei des Landvogts Buße mahnen und im Fall der Roth bei ihm verklagen. Die ^ ^

hung des Zolls wird eingestellt, weil man dem Vorfahren des Geleitsmanns das Geleit genommen, '

sehen, was der Zoll ertrage. Der Geleitsinann soll aber für seine Mühe den dritteil Theil haben. -

031. x. 102. (1645.) Kaspar Müller von Vilmergen anerbietet sich, für das Geleit daselbst den L- ^

keiten jährlich 80 Münzgulden zu geben und genügende „Tröstung" dafür zu thun. — Da das b ^

bisher nicht so viel ertragen hat, so wird ihm dasselbe auf zwölf Jahre verliehen. Absch. ^

103. (1646.) Das Geleit zu Vilmergen wird dem Hans VonMatt, Landmann zu Unterwalden »ib

Wald, auf fünfzehn Jahre verliehen. Er soll dafür den Obrigkeiten jährlich 80 gute Gulden ohne

entrichten. Absch. 1098. o. 104. (1646.) Der Geleitseinnehmer zu Bremgarten berichtet bei

lieferung der Geleitsbüchse, daß Martin Schaufelberger, Bürger der Stadt Zürich, von den in Brcwg" ^

gekauften und weggeführten Waaren dieses Jahr kein Geleit geben wolle, sondern begehrt habe, ^

Einnehmer Alles ordentlich verzeichnen solle, damit man, wenn die Obrigkeiten die Erläuterung ^

werden, daß er sowohl von den in Bremgarten erkauften, als von den durchgeführten Waaren

geben schuldig sei, wisse, wie viel den Obrigkeiten gehöre. — Es wird erkannt, daß der vor einige» 3 ^

gemachteil Verordnung gemäß das Geleit von den dort erkauften und von den durchgeführten Waaren

den solle, und daß Schaufelberger geinäß dein Verzeichniß dem Gclcitsinann 34 Kronen zu Händen der

keiten zu entrichten habe. Idiä. u. 103. (1648.) Schultheiß lind Rath der Stadt Mellingen bitten »w ^

willigung, ihren Zoll um etwas erhöhen zu dürfeil, da diese Jahre her und dermalen noch der

Brücke ihnen große Kosteil verursache. — Die Erhöhung wird auf Gefallen der Obrigkeiteil mit einer nw"

Moderation auf zehn Jahre bewilligt. DieMellinger wünschen aber, daß man ihrem Begehren ganz en^'^.j z.
dem sie diese Einnahme für den Brückenbau nöthig hätten und iiiemand dadurch stark beschwert werde. Absch-
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tl. Jahrmärkte.

^ (1637.) S. Art. 25 u. 34. 107. (1639.) Das Begehren derer von Reichcnsee
dekl^" "Urteil Jahrmarkt wird in den Abschied genommen, damit man auf bevorstehende Jahrrcchnung
La»d^ Befehl ertheilen kann. Absch. 900. r. 10». (1639.) Georg Peter Furrer, des Raths zu Uri, Alt¬
an Freien Aemtern, ersucht mit zwei Abgeordneten von Reichensee, daß man den Gemeinde-
^ daselbst noch einen Jahrmarkt bewilligen möchte, und gestatte, auf jedes verkaufte Stück Vieh einen Zoll
auf ^"(^6Mch auf ein Roß 10 Sch., auf einen Mastochscn 10 Sch., ans die, so etwas geringer, 6 Sch.,
AbiVs"' ^Mein, Schaf oder eine Ziege 1 Sch. — Das Begehren wird in den Abschied genommen.

904. ^v.

lS. Münzsachen.

Art. 100. (1622.) S. Absch. 266. o.

l». Kriegssachen.

a. Allgemeines.

Art. Ho. (1631.) Da die Unterthanen in den Freien Aemtern für den Nothfall schlecht mit
dergleichen versehen sein sollen, so wird man auf der Jahrrechnung zu Baden dafür sorgen,

^ dv„ ailtretenden Landvogt das Nöthige angeordnet werde. Absch. 560. I. III. (1634.)
Grafschaft Baden. Art. 85. 112. (1636.) S. u. Grafschaft Baden. Art 88. II» (1638.)

""landant Dulliker berichtet über den Zusatz in Mellingen. Eine Abordnung aus den Freien
der "ran möchte ihre Leute, welche schon sieben Wochen zu Klingnau und Mellingen die Wachen
d°>i oder ablösen. Da die Lage der Dinge noch immer gefährlich ist, so wird diesem Ansuchen

Gesandten der katholischen Orte nicht entsprochen lind der Zusatz von hundert Mann hat in Mel-
»lii c, ^ Reiben. Um die Unterthanen aber in den Kosten zu erleichtern, soll der Landvogt in Verbindung
^ichei^ ^""""andanten Dulliker, dem Landschreiber lind den Untervögtcn der Geineinden sich über eine
"ach! ^ Anlage, lvie sie in der Grafschaft Baden eingeführt worden ist, bcratheu, nämlich eine Anlage

^rhzahl des Vernlögcils auf Geistliche und Weltliche. Für das Wochengeld soll jedem eine Krone
A)rt ^ Weiln einer oder der andere der Soldaten aus ehehaften Gründen seine Entlassung be-
E>,li andern tauglichen Mann ehrlicheil Ramens an seine Stelle setzen kann, so soll ihm die
zu verlveigert werden. Lucern wird ersucht, Dulliker, seinen Mitrath, noch ferner in Mellingen
hat Absch. 850. d. 114. (1643.) Da bei dem jüngst genommenen Augenschein es sich gezeigt
icheu Behren und der Munition nicht gut bestellt sei, wird der Landvogt von den katholi-
lv^,^""dten beauftragt, darauf zu sehen, daß die bereits gegebenen Befehle ohne Verzug ausgeführt

<1643.) Die katholischen Gesandten finden es auch für die Folgezeit nicht
der ,s. daß Lucern und Zug den Freieil Aemtern, je nach ihrem Gutfinden, und wenn etwas in
tli?» ^ vorgefallen ist, mit Rath und Anordnungen beistehe», jedoch, daß jeweilen der Kosten geschont

Absch. 998. v.
b. Kriegssteucrn.

dqß U<». (1638) S. Art. 113. 117. (1639.) Der Kriegskostcn halber klagt der Landvogt abermals
° ^erichtsherren sich bisher nicht entschlossen, »och viel weniger „ihm einen Willen gemacht hätten".
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— Man läßt es bei der auf der Jahrrechnung ergangenen Erkanntniß und bei dem jüngst zu Brenig"^'

ertheilten Schein verbleiben und es in die Abschiede setzen, damit entweder noch vor der Jahrrechnung c

auf selbiger ihm dazu verhelfen werde. Absch. 900. u. 118. (1639.) Die Gotteshäuser, Coiinne"^

Häuser und Gerichtsherren beklagen sich über die ungleiche Vertheilung der Kriegskosten, und daß

Rechnung darüber vorgelegt worden sei. Laudvogt Schneebergcr und Statthalter Wikart werden beausi^'

den 13. October nach Bremgarten zu reiten, der Rechnungsablage beizuwohnen und eine billige Berthe"'

der Kosten anzuordnen. Absch. 912. IIS. (1640.) Das Gotteshaus Hermatschwyl bittet die

lischen Gesandten, man möchte die Kriegsanlage von 250 Gld., die man ihm auferlegt habe, herabtz'h '

da es während der Besetzung Mellingens viel Kosten gehabt habe und seine Güter nicht alle in den ^

Aemtern liegen. Die Gesandten, ohne Instruction, nehmen das Ansuchen in den Abschied. Absch- ^ '

12S. (1640.) Alt-Landvogt Peter Furrer von Uri eröffnet, daß etliche Gerichtshcrrcn, wie die

Häuser Muri und Hermatschwyl, auch die Häuser Köuigsfelden und Hilfikvn den ihnen durch obrigkc'

Erkanntnisse auferlegten Antheil der Kriegslasten nicht zahlen wollen, indem ihnen der Nuntius st ^

untersagt habe. — Lucern wird gebeten, dem Nuntius die Bewaudtniß der Sachen angelegentlich

stellen, in der Hoffnung, daß er alsdann solches nicht mehr hindern werde. Bis dich erledigt sei"

soll der Landvogt nicht weiter vorschreiten. Absch. 931. ä. 121. (1640.) Es wird von den katlst^^

Gesandten ein Schreiben des Nuntius verlesen, in welchem derselbe sich anheischig macht, die Klöster^
Gotteshäuser zu unterstützen gegen die von den Landvögten ihnen auferlegte Kriegssteucr. Lucer"

gebeten, deßwegen mit dem Nuntius zu reden. Ibiä. ii. 122. (1640.) Uri berichtet den übrige" ^

tischen Gesandten, daß Landvogt Furrer die Kriegsaulage in den Freien Aemtern wegen der

Nuntius noch nicht völlig habe beziehen können. Wegen Abwesenheit des Nuntius vereinigt man sich ^

daß derselbe gelegentlich von Lucern aus über diese Sache unterrichtet werden soll. Absch. 937. ä-

(1640.) „Dem Nuntius soll die gehörende Erinnerung überreicht werden, um daß die Inhibition dec

wußten Kriegssteuer-Abstattung gegen die Klöster in den Freien Amtern abgegangen sei", damit La" ^

Furrer von denselben die Gebühr beziehen könne. Absch. 938. ä. 124. (1641.) Da der Landvocsi^
immer nicht zur Bezahlung der Kriegsanlagen von Seite der geistlichen Gerichtsherren und der

langt ist, weil der Legat sie zu bezahlen verboten habe, werden Lucern, Uri und Uuterwalden

darüber mit demselben zu reden. Absch. 943. au. 125. (1641.) Da die Gotteshäuser in de»

Aemtern und in Baden sich noch immer weigern, ihren Antheil an die für die Grenzbewachung ^

Ausgaben zu zahlen, da doch die Altvordern dieses Land vor dem Abfall von der katholischen Relig^

rettet haben und jeweilen in solchen Fällen, wie die Steuerrödel zeigen, die Gotteshäuser in AnN'". ^

nöstunen worden sind, so wird der Nuntius von den Gesandten von Lucern, Uri und Obwalde" ^
es

beim Papste auszuwirken, daß die Orte ihren Beschluß durchführen können. Der Nuntius sagt ee ^

sandten zu und spricht gegen sie die Hoffnung aus, ihre Herreu und Obern werden, wie ihre Bor

gegen die Immunität und Freiheit der Kirche nichts vornehmen, sondern andern katholischeil

Fürsteil ein gutes Exempel geben. Wenn sie übrigens künftig eine solche Steuer außer ihren U"te st¬
auch den Geistlichen und den Gotteshäusern auferlegeil wollen, so möchteil sie vorher ihn davon

niß setzen, damit er durch seine Autorität eine Verweigerung verhüten könne. Absch. 947. li. 126'

In Betreff der noch von den Gotteshäusern ausstehenden Kricgssteuern finden die Gesandten von

und Nidwalden, daß der Landvogt mit Einziehung derselben fortfahren und daß man ihm „g"^'

»
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^klcn sg^» dasselbe ersucht inau auch Zug. Der au den 'Nuntills abgeordnete Püntincr kann

Spalls denselben von diesem Entschlüsse in Kenntniß setzen und ihm eröffnen, er möchte nichts „einstreuen" ;

^ werde von diesem Entschlüsse nicht abstehen. Absch. 948. 6. 127. (1641.) Man rechnet mit
" gewesenen Landvogt der Freien Aemter, Peter Furrer von Uri, in Betreff der vor Jahren daselbst

Kriegskosteu lind der dadurch veranlaßten Anlage, sowie über die seither wegen der „geschwelt¬

es ergangenen Kosten ab und gibt ihm, um die Sache ins Reine zu bringen, einen Auszug,
' u„d wo er das Seiuige einziehe» könne. Die dem Hause Königsfelden auferlegten 85 fl. sollen auch

'Äc/ Obrigkeiten gehören, wenn Bern solche wird geben lassen. Absch. 953. mm. 123. (1641.) In
^ seinem Haus Königsfelden wegen dessen Einkommen in den Freien Aemtern angelegten Kriegs-

hcch. ^ bemerkt Bern, es scheine, daß man seine jüngste Erklärung nicht verstanden habe. Es

seeiich^ gehabt, die Anlage zu bezahlen, sich vielmehr über den angelegten Arrest höchlich bc-

halu ^ Protestiere dagegen. Da derselbe wieder aufgehoben worden sei, so solle es dabei sein Bewenden

Aiiit-l' ^ biaube aber, das) seiner Obrigkeit dergleichen nicht zugemuthet werden sollte, »vidrigensalls sie

^ttn wildern, die in ihrein Gebiet Einkommen besäßen, zu erholen. Alan erwidert

keh!' ^ Sache wäre eine andere, »venu Bern ein mitregierendes Ort wäre, die Steuer also seine Obrig-

dc>^ Zugleich ersucht man es freundeidgenössisch, sich nicht länger zu widersetzen. — Die Sache wird
genommen, damit sich die Obrigkeiten bis zur nächsten Tagsatznng darüber erklären können.

l2v. (1641.) Der Nuntius beschwert sich, daß dem Abt von Muri unter Androhung von

^ Knegssteuer zu zahlen auferlegt worden sei. Wenn er auch zugebe, daß die Geistlichen mit seiner

aber ohne gezwungen zu sein, beisteuern sollen, so müsse er sich über die Art und Weise be-

^rhcr^' ^ ^ Beisteuer gefordert habe. Künftig habe man sich bei einem solchen Steuerbegehrcn

lieheKl wenden. Es wird geantwortet, daß die im Steuermandat angedrohte Strafe blos welt-

angehe. Uebrigens wird der Nuntius ersucht, den Abt zur Bezahlung der Steuer zu er-

^ unter Borbehalt der Rechte und Freiheiten der Orte. Ibiä. 13(1. (1641.) Bern

^ kn Beziehung ailf die seinem Hause Königsfelden angelegte Steuer nicht nachgeben könne,

^ kaut Extract von allen Kriegssteuern und Anlagen speciell befreit sei. — Die Gesandten

finden, daß Königsfelden durch den Extract mehr als andere Häuser, und Klöster befreit sei

Hstchj ^ beßhalb nochmals mit der Gesandtschaft Berns reden. Diese antwortet, sie habe keinen andern

^k>riaf. ^"u die Orte ferner über die Sache zu verhandeln wünschte», möchten sie es schriftlich an ihre

gelangen lassen. — Die Sache wird in den Abschied genommen. Absch. 955. ii.

e. Schützcnwese».

Px., (1621.) Etliche Gemeinden in den Freien Aemtern und die Gemeinde Zurzach bitten um jährliche

ci»t^""klen und Gaben, um selbige zu „verschießeil". Weil die gemeinen Bogteien je länger desto minder

ielbx. ""d die Kosten sonst groß sind, kann dicßmal in das Begehren «licht eingewilligt werden. Das-

in den Abschied genommen. Absch. 187. k. sS. auch Art. 65.)

14. Gotteshäuser.

y. a. Gnadenthal.

die ' ^'^2. (1619.) Der Prälat zu Wettingen bittet als Bisitator zu Gnadenthal um Fenster und

kuwappeu der Stände für den Krcuzgang des Klosters. Absch. 77. n. 133. (1622.) Der Prälat
215
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voil Wettiilgen wiederholt obiges Ansuchen. Absch. 242. Ii. 134. ( 6^4-) Der Aebtissin des
Hauses Gnadenthalsiild Fenster und Wappen in den neugebauten Krenzgang versprochen,die Bezahl'^
dafür ist aber noch nicht geleistet worden. Innerhalb vierzehn Tagen wird sie einen eigenen Boten u>
Orte schicken mit der Bitte, sie zu bezahlen, damit sie den Glaser und Glasinaler anch befriedigen ko»^
Absch. 336. 1. 133. (1626.) Der Prälat von Wettingen stellt an Schwhz, Unterwalden, Zug
Glarus das Ansnchen, dieselben möchten ihren Beitrag an die dein Kloster Gnadenthal versprochenen S0
und Fenster bezahlen. Das Ansuchen wird in den Abschied genommen. Absch. 393. i.

t>. Hcnnatschwyl.

Art. 13k. (1624.) Das Gotteshaus Hermatschwyl läßt diejenigen Orte, welche ihre Steuc>
Gabe ihm noch nicht entrichtet habeil, an die Entrichtung erinnern. Absch. 335. ä.

e. Hitzkirch.

Art» 137. (1638.) Der Landcommenthur des deutschen Ordens beschwert sich ill einem
über das dem Hause Hitzkirch nach Ableben des Commenthurs Giel auferlegte Nccvgnitions- und SU
geld. — Das Schreiben wird in den Abschied genommen, damit die Gesandten auf nächste Jahrrech'
darüber instruiert werden können. Absch. 851. I.

15. Locales.

a. Bremgarten.

Art. 138. (1619.) Die Stadt Bremgarten bittet die katholischeil Gesandteil durch Abgcv ^
daß man sie gegen ihren Bürger Christoph Wiederkehr bei ihren Freiheiten und Stadtrechten
denselben wieder in ihre Gewalt und Gefangenschaft stellen lasse. — Weil die Mehrzahl der
die Sache nach Baden weisen und man dießmal ohne Befehl ist, so wird sie in den Abschied g' ^
men. Absch. 54. o. 131». (1626.) Bremgarteil beschwert sich, daß seineil Rechten durch den Äl't
Wettingen Eintrag geschehe. Derselbe begehre das „Säßhaus" des sel. Schultheißen Honegger
und mache ihm das Zugrecht streitig, während Bremgarten vermöge seines Stadtrechtes den Zug ^
sich befugt halte. — Man findet das Begehreil Bremgarteils, daß man es bei seinem Zugrecht I ^
nicht unbillig, und Luccrn hat hiefür bereits seine Stimme ertheilt. Die übrigen Orte ersuchen Lucce" ^
eine Abschrift seiner Stimme zu Händen ihrer Obrigkeiten und nehmen das Begehren Bremgartens u' ^
Abschied. Der Prälat soll schriftlich zur Ruhe ermahnt werden. Absch. 403. <1. 14V.
wird hervorgehoben, daß die zu Bremgarteil verabschiedete Kaufhausordnung schlecht beobachtet
daß seither noch andere Unordnungeneingerissen seien. — Dem Landvogt wird befohlen mit
schreiber sich zu informieren und entweder noch während dieser Zusammenkunft beide Schultheißen vor
sandten zu citieren oder einen aus den Gesandten zu begehreil, um dein Rath solche Fehler
damit das Verabschiedete in dessen Gegenwart vollzogen werde. Absch. 453. o. 141. (1646.)
und Rath zu Bremgarten lassen sich bei den katholischen Gesandteildurch einen Ausschuß eutsi^
daß der Hauserhof in die Hände eines Burgers zu Zürich gekommen sei; sie seien daran nicht ^ lo¬
dern einer ihrer Bürger; hoffentlich könne der Sache noch abgeholfen werden. — Mail läßt es ^
wenden, ihnen aber zusprechen, daß sie nicht ermangeln sollen, die Sache zu ändern. Absch-
142» (1646.) Melchior Honegger, Wirth zum Engel in Bremgarten,entschuldigtsich bei den kar,'"
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sandten weitläufig, daß er die Veranlassung gewesen sei, daß der Hanserhof in die Hände des Martin

)w>felberger zu Zürich gekommen sei. Er werde kein Mittel unversucht lassen, um die nachtheiligc Ab-

">g rückgängig zu machen. — Die Entschuldignng wird in den Abschied genommen. Absch. 1102. i.

sc,.'' Abgeordnete der Stadt Bremgarten beschweren sich bei den katholischen Gesandten, sie

tvvr^ Bürger Melchior Hvnegger in den fünf Orten, gleichwie früher zn Baden, stark verleumdet
durch das unbegründete Vorgeben, daß der Hanserhof, ein Lehen von ihrem Spital, ihm mit Recht

worden sei, daß aber Schultheiß und Rath Ursache seien, daß Martin Schaufelberger, ein

Mischer Bürger von Zürich, auf diesen Hof geseht worden sei. — Um Weitläufigkeiten zu vermeiden,

»>id ^ ^^ulthciß Fleckenstein, Landvvgt Ludwig Meyer, Landammann von Roll, Statthalter Belmont

d-ik Jakob Andcrmatt nach Brcmgarten abgeordnet. Sie sollen es dahin zu bringen suchen,

d»r Lehenhof aus den Händen des unkatholischen Besitzers komme. Die von Bremgarten werden

Sicherheit nicht zu stören. Es soll daraus für die Freiheiten und Rechte der Stadt Bremgarten

ZU

dis Zu Ausgang des Handels alle Execution zu unterlassen, auch die dem Melchior Honegger

^oinitc Sicherheit nicht zu stören. Es s

" ^achthUl erwachsen. Absch. 1157. I.
b. Ermensee.

^ ^rt. IAH. (1645.) Wegeil eines Streites, wem es zustehe, den Anfang der Ernte zu Ermensee

s,^^"ben, wird nach Einsicht des Urbars erkannt, daß solches als hvchobrigkeitlich dem Landvvgt zu-

des i ^ niedergerichtlichen Gebote und Verbote betrifft, so soll dem Zwinghcrrn nach dem Inhalt

rbars nichts benommen sein. Absch. 1007. an.

e. Gelflngen.

^^3. (1659.) Räch Anhörung der Klagen derer von Gelfingcn wird verordnet, daß das

">ers> ^ Zwischen dein Rietteilberg und Eastell beförderlich gemäß beider Parteieil Anerbieten untermarcht

Absch. 960. b. 14L. (1639.) Die von Gelfingcn beklagen sich über die Veränderung

'"Mlich

Straß

»>ls>

äiix^

a»

«»dl

e im Dorf, in Folge deren das überflüssige Wasser ihnen zu Zeiten die Häuser und Güter

schädigen könnte. — Es wird erkannt, Oberst Fleckenstein soll durch seine Lehcnlcute die Mauer

TMile, welche oberhalb an dieser alten Straße hingelegt worden sind, wieder wegschaffen und dafür

^ ^ättenhag einsetzen oder eine genügende Oeffnung machen, damit das Wasser seinen freien Ablauf

""dere Orte habe. Wolle der Oberst sich dessen beschweren, so soll er seinem Anerbieten geinäß diette . - . - - > - > - '

ih,^ ^wße daneben in solchem Stand erhalten, daß den Dorfgenossen kein Schaden widerfahre, undneii — ——

Rur Brief und Siegel zustelleil, dainit ihnen allfälliger Nachtheil ersetzt werde. Ibül. K.

"°he,

<1. Mellingen.

ich l47. (1645.) Es wird berichtet, daß zwischen beiden Schultheißen zu Mellingen ein Streit

""d daß die Näthe daselbst dem Mahnungsschreiben, das Zürich und Lucern bereits an sie abgeschickt

"°h»l ^ Ghalis, sie sollteil bis auf die nächste Jahrrechnung Alles in Ruhe lasseil und keine Execution vor-

sie. nachgekommeil seien. Es wird nun im Namen der fünf katholischen Orte ein Schreibeil an

^)tet. Absch. 1(161. k. s. Meycnberg.

l4 »a. (1647.) In Betreff des Streites wegen des Panners zu Meyenberg und der deßwegen

Kystx,, erachtet, daß Landammann Zurlauben lind der Landschrcibcr einen Auszug
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aus den Kundschafteil machen sollen; dann wolle man die von Meyenbcrg fragen lassen, ob sie gehont
wollen; wo nicht, so würden die regierenden Orte mit Gewalt sich Gehorsam verschaffen. Absch. 1133.1"
148l>. (1648.) Lucern lenkt die Aufmerksamkeitder katholischen Gesandten auf die Kosten, welche
der „bewußten" Pannerbesetzung zu Mehenberg herrühren, und möchte wissen, wie den guten Leute»'
helfen sei. Man findet für gut, daß beide Parteien auf die nächste Taglcistung der fünf Orte zwei
drei Abgeordnete mit Vollmacht schicken sollen, damit diese Differenz unbeschadet der bereits gcgcl'^
Ortstimmen beendigt werden könne. Inzwischen sollen sie sich friedlich verhalten. Absch. 1142. k.

k. Niel! zLieli).

Art. (149.) 139. (1638.) Die Landleute zu Nicli sLicli), wo die hohen Gerichte und Appellationen

Zürich, die Niedern Gerichte sammt der Mannschaft bis an das Malefiz nach Bremgarlengehören, h" ^
aus gutem katholischein Eifer ohne Wissen derer von Bremgarten ein steinernes Kreuz, aus welche»' ^
Brunnen fließt, und auf welchem das Bremgartncr Wappen ausgehaucn ist, außerhalb ihres Dorffs
der Zürcher Landstraße aufrichten lassen. Zürich verlangt, daß es beseitigt »verde, weil es hier die 1'^
Obrigkeit habe. Die Bremgartncr bitten die Gesandten der katholischen Orte um Nath. Diese
nicht rathsam, dieses Kreuz ohne andere Ursachen wegznthun, nehmen aber die Sache in den Abi '
Absch. 864. t. 1396. (1639.) Die Gemeinde Nieli klagt, daß der Oberst sFleckenstein) wider den
der Briefe in dem Wald ganz schädlich hauen lasse, auch davon Strafen oder Nutzungen beziehe, '1
aber nichts verabfolgen lasse. Der Oberst spricht diesen Wald vermöge seiner Briefe als eigen an, ^ ^
halten, was denen von Nieli zu ihrer Nothdnrft gehöre. — Weil beiderseits der Wald bisher »iclfl ^
geschont »vorden ist, sollen sie laut der Briefe, die jeder Thcil hat, einen gilt beleumdeten Mann als ö
ster ausstellen, der dem Herrn von Heidcgg auch gefällig ist und geloben soll, das Holz besser zu
Absch. 900. k.

A Ouiv (Auw).

Art. 131. (1636.) Abgeordnete der Gemeinde zu Ouw (Auw) begehren den Ball einer
oder die Stiftung einer Pfarrei. Die Gesandten der vier katholischen Orte bewilligen ein Schrr'b^^
den Bischof von Constanz zu Gunsten dieses Begehrens. Die Gesandtschaftvon Lucern nimmt die
in den Abschied. Absch. 797. 1.

k Sarmenstorf.

Art. 132. (1624.) Der Flecken Sarmenstorf wünscht die Theilung eines Weidganges,
fähr 25 Jahre früher eine March zwischen denen von Däuwyl, Lenzbnrg, dem Berncrgebiet und de»
Aemtern ausgemacht hat, doch jedem Theil an seinem Weidgang unschädlich. Da gegen eine solch'' ' ^
lung Einsprache erhoben wird, bitten die von Sarmenstorfdie katholischen Gesandte», ihnen zu
auf ihrem Thcilc einen Graben zwischen beiden Märchen auszuwerfen, damit ihr Gegenpart zu
lichen oder rechtlichen Theilung veranlaßt werde. Es wird ihnen willfahrt, zugleich auch dem
von Lenzburg und denen von Däuwyl davon Kenntniß gegeben. Absch. 314. in. 138. (1647.) -
Nuepp und Vogt Mellinger von Sarmenstorf zeigen an, denen zu Sarmenstorf, die sonst mit de»
Gerichten der Landvogtei zuständig seien, habe man vor zwei Jahren zu Vermeidung von Koste»
ncs Gericht bewilligt. Oberst Zweyer, Herr zu Hilfikon, habe hierauf seine Rechte zu Sarmensto'l
tern lassen, und weil die Güter sehr vermischt seien, sehen sich die Einwohner nun gezwungen, l'0
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en Gericht und Recht zu nehmen. Da sie damit nicht wohl Hausen könnten, so möchte man ihnen ein

laich. ^ hierüber den Bericht des Alt-Landvogts Blumcr und des Landschreibers Zur-
> c», deßgleicheu den Oberst Zweyer an und trägt schließlich dem Landvogt Wcrdmüller und dein Land-

^ ^ auf, sich über die Beschaffenheit der Sache zu erkundigen und den Obrigkeiten Bericht abzustatten,

"ut Man sich alsdann nach Gebühr entschließen könne. Absch. 1133. ff,

i. Wehlen.

Art. 154. (1634.) S. Art. 47 u. 48. 155. (1639.) Es wird berichtet, wie die Gemeindcgcnossen zu

bvn k ^ Landvvgt despectiert haben, indein sie trotz der Abmahnung desselben und des Landschreibers den

^a»d ^ ^^ökeit abgesetzten Weibel Kaspar Michel wieder bestätigt und der Weibel sich unterstanden habe, den
°gt öffentlich „zu dutzen und trutzcn". Nach Anhörung ihrer Verantwortung und des Bekenntnisses des be-

de>n Achlers zieht sie Handhabung des obrigkeitlichen Ansehens in gebührende Strafe und befiehlt

Zu z, ^lmgt, von sich aus einen andern Weibel zu ernennen und inzwischen den von ihnen letztes Jahr

seilst vorgebrachten Brief, betreffend die Weibclwahl, in der Canzlei zu behalten, bis die Obrigkeit

^»selben ihnen wieder vergünstige oder aberkenne. Absch. 960. s.

k. Wohlcnschwyl.

iz<j. (1647.) S. u. Grafschaft Baden Art. 170. IS7. (1648.) S. Art. 36 und Graf¬

el Baden Art. 78.

16. Verschiedenes.

in (l618.) Thoman Nhchi war wegen Schcltworten, welche er gegen Landammann Noll

^'egel ""^'stoßen, mit Geld und Gefangenschaft gestraft worden. Da nun Roll von ihm noch Brief und

^ude>i daß er ihn, Gewalt und Unrecht gcthan habe, wollte Nhchi an die Gesandten der regic-

»iihtl>ie Jahrrcchnung zu Baden dagegen appellieren, die von Brcmgarten aber ließen das

Rhchis Bitten, daß mau ihm das gestatten möchte, verlangen nun die Gesandten von denen zu

lern /!^len Bericht über diese Sache. Absch. 2. i. 159. (1618.) Der Landvvgt in den Freien Aen,-

u?st l», Namen von Peter Moser, Wirth zu Mehcnbcrg, der seine Wirthschaft mit großen Kosten

i>»„ ,^^'aut, um Fenster und Wappen. Absch. 24. o. 169. (1622.) Nhoni (Hicronimus?) Honegger

^'Uest."'^lZen, welcher auf Urfehde ledig gelassen und aus der Eidgenossenschaft verwiesen worden, hat

bei, ubersehen und soll sich noch unruhiger erzeige,,. Es wird deßhalb an die Stadt Baden geschrie-

^ ^ selben wieder gefangen zu nelnncn und auf einen Revers nach Brenigarten zu liefern. Absch.

z» ^ l6I. (1626.) Schwhz berichtet im Namen des Landvogtcs, was sich seit letzter Jahrrechnung
«lH. .^egen des groben, von Andreas Stoll, Niüllcr, in den Freien Acmtcrn verübten Fehlers hcr-

l)at. — Der Landschreiber soll mit Stoll, wie zu Baden einhellig beschlossen worden, proccdicrcn.

üar grob, so wird er sich darnach zu verhalten wissen. Absch. 408. ä. 162. (1627.)

che» ^ Handels des Müllers zu Ermensee wird Hauptmann Jost Birchcr von Lucern sammt den,

<c>che ^ neuen Landvvgt und den, Landschreiber in die Freien Aemter abgeordnet mit den, Befehl, die

Gebühr beizulegen. Absch. 435. v. 16S. (1629.) Nidwaldens Gesandtschaft ninnnt das

^ istc,,^ ^^'llingens un, Fenster und Wappen in seine erneuerte Pfarrkirche nochmals in den Abschied,
' bergessi.,, (M die Gesandten dafür zu instruieren. Absch 508. m. 161. (1630.) Hans Meher
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von Nüti in den Freien Acmtem koinint mit dein Ansuchen um Wappen und Fenster in seil, neuerba»^

Haus ein. Sein Ansuchen wird in den Abschied genommen. Absch. 536. o. (103. Iltlj.) 1K7.

Die Mehrzahl der regierenden Orte schenkt dem alten Vogt Eppisser von Wvhlen wieder Ehr und 21'^

Die Gesandtschaft von Lucern protestiert dagegen und läßt es bei dem ergangenen Urtheil beweis

Absch. 864. g. tktt. (1639.) Wvlfgang Ohen soll die 80 Gld., welche ihm aus ein neues Häusch^

„gesetzt" worden, wieder ablösen. Absch. 900. A. 1KN. (1639.) Alt-Untervogt Jneichen wird mit seinem^
suche um einen halben Viertel Kernen und ein Garn im See gegenüber dem Obersten Fleckenstein als »»

gründet, deßgleichcn eines andern langst ausgemachten Handels wegen abgewiesen und zur Strafe in den

erkannt. Ibici. o. 170. (1640.) Man läßt in den Abschied stellen, der zu Bremgarteu und Hitz^

gefaßten Beschlüsse eingedenk zu sein. Absch. 931. 2. 171. (1645.) Landvogt Peter Blumer bittet

Fenster und Ehrenwappen in sein neuerbautes Haus. Das Ansuchen wird in den Abschied ge>w»ü>^

Absch. 1069. kk. 172. (1615.) Aus den Bericht, daß der Pfarrer zu Vilmergen unchristlichen

mit Ausleihung von Geld und Früchten treibe, wird dem Landvogt von den katholischen Gesandte»

len, denselben davon abzumahnen und ihm zu bedeuten, daß man, wenn er davon nicht ablasse, ih»

seiner geistlichen Obrigkeit verzeigen und, wenn das nicht helfe, ihn strafen werde. Ibiä. iii. 173. ^
Aus das Schreiben, welches von Bremgarten wegen Statthalter Füchslin daselbst eingelangt ist, wird

den katholischen Gesandten geantwortet, wenn nach der Andentung von Schultheiß und Rath das ^
nicht vollkommen vollführt wäre, „solle Füchslin dahin gemahnt werden". Sollte er dann ferner '

beschweren haben, so soll ihm die Appellation nach Baden gestattet sein und er inzwischen bei seiner

stelle verbleiben. Absch. 1142. 1.
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